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LOHNSTEUERLICHE EHANDLUN VO  Z ORDENSANGEHORIGEN.

uUurci Schreiben des Bundesministers der Finanzen VO 1963 un Verwal-

ftungsanwelsungen der Finanzministeri:en der Läander ist dıe rage der lIohnsteuer-
lichen Behandlung VO.  > Ordensangehörigen endlich soweiıit geklärt, daß das Urteil
des Bundesfinanzhoies VO. 11 Maı 1962 (siehe 1962 213—220) 14158  > als

maßgebend Iur alle Ordensangehörigen, die au[f Grund V  > Gestellungsvertragen
auft Außenstati:onen eingesetz!l sind, anerkannt worden ist

Schreiben des Bundesminisiers der Finanzen

DER BUNDE  ISTER DER Bonn, den Januar 1963
B/3 2220 Rheindorier Str 108

An das
Katholische RBüro Bonn

BONN

Önigstr. 28

Betr. Lohnsteuerliche Behandlung der auftf Außenstationen eingesetzien Ordens-

angehörigen, Diakonissen der Angehörigen ähnlicher Gemeinschaften

Sehr geehrte Herren!
Ordensangehörige, Diakonissen der Angehörige ähnlicher Gemeinschaiten, die
außerhalb des Ordens der des Mutterhauses der Außenstationen (Z. ın der

Krankenpilege der als Geistliche der Lehrer atıg sind) wurden 1mM Anschluß
die bisherige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs Urteil VO Februar 1951
undessteuerbl. I11 73) VO: den Finanzverwaltungen steuerlich weitgehend
uch ann als Arbeitnehmer der Körperschalften USW. angesehen, die Träager der
Außenstation SINd, 1111 s1e ihre Tätigkeıt 1mMm Rahmen e1nes zwischen dem OrT-
den us un! der Außenstation abgeschlossenen Gestellungsvertrages ausüben,
durch den bürgerlich-rechtliche Rechtsbeziehungen H zwischen dem en UuUSW.

un der Außenstation, nıcht ber zwischen dem Ordensangehörigen USW. un: der
Außenstation begründet wurden. Der Bundesfinanzhof hat diese Auffassung ın
seinem Urteil VO 11 Maı 1962 (Bundessteuerbl. 111 310) aufgegeben Das Urteil
eirl einen Fall, 1ın dem eın en die Durchführung des Religionsunterrichts

einer Schule übernommen un:! dem en überlassen ıe welche
un wieviele Ordensangehörige diesem weck abstellte

Das Urteil des BEH VO 11 Maı 1962 geht VO dem Grundsatz Q Us, daß „eine
VO.  - den Steuerpflichtigen bürgerlich-rechtlich ernsthaft vereinbarte und urch-

„auch für dıe einkom-geführte egelung ihrer beiderseltigen Beziehungen”
mensteuerliche Beurteilung maßgebend” 1st anach Sind Gestellungsvertrage,
urci die eın en us Entgelt übernıiımmt, estimmte, bel einer
Außenstation (Z einem Pfarrbezirk, einer Schule der einem Krankenhaus)
anfallende Dienstleistung der sonstige ufgaben durch seine Ordensangehörigen
USW. wahrnehmen lJassen, als E  E anzusehen, durch die eın
Arbeitsverhältnis zwischen der Außenstation und dem Ordensangehörigen USW.
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nıcht begründet WITrd. Das gilt uch INSOWEILL, als sich die Außenstation EN-
über dem en USW. verpili  et, den Ordensangehörigen uUSW.,. unmıttelbar
bestimmte Leistungen (Z. Ireile Unterkunft und Verpflegung, Taschengeld der
sonst1ges Barentgelt erbringen, Nach dem rgebnis einer Erörterung mit den
Vertretern der Obersten Finanzbehörden der Länder besteht Übereinstimmung, daß
nach diesen TUuNdsaizen nicht [1UT bei katholischen rden, sondern auch beı
deren Gemeinschaiten (Z. Diakonieverbanden) verfahren werden soll un: daß
ferner die Anwendung dieser Grundsatze nicht auf beschränkt bleibt, ın
denen sich der Gestellungsvertrag auf S -  E e Arbeitskräite
bezieht, sondern daß die Grundsatze uch für Gestellungsverträge über be-
stiımmte, namentlıch benannte Arbeitskraäite gelten.
Die auf Außenstationen eingesetzten Ordensangehörigen UuUS W S1iNd hlernach I11UI

dann als Arbeitnehmer der Träger dieser Außenstationen anzusehen, wenn buür-
gerlich-rechtlich und tatsachlich Zzwischen der Außenstation und dem

W, unmıttelbar die für eın Dienstverhältnis typl-
schen un: Pflichten z Dienstleistungspflichten, Kündigungsrechte, Ent-
geltsansprüche) begründet werden. Die Annahme eines Arbeitsvertrags SEeIz 1Nns-
besondere OIdqUS, daß der Vertrag durch den Arbeitnehme selbst der ın
Vertretungsfällen ın seinem Namen un miıt seiner Mma!: abgeschlossen
wird. Eın Arbeitsverhältnis ist jJedoch anzunehmen, wenn eın Ordensange-
hOöriger us orme 1n e1n Beamtenverhaältnis (z als Hochschullehrer) berufen
wird.
Die obersten Finanzbehörden der Länder werden die ihnen unterstehenden Finanz-
verwaltungsbehoörden anwelsen, ın noch nicht rechtskräftigen Fallen nach den
vorstehenden Tundsatizen verfahren.
Welche welıteren Fragen sich Qus der Änderung ın der Beurteilung der Gestel-
lungsverträge ergeben, bedari noch weiterer Prüfungen und wird durch die VOT-

stehenden Ausführungen nıcht berührt Im Auftrag
Dr. Falk

Verwaltungsanweisung des Finanzministeriums aden-Württemberg
FINANZMINISTERIUM Stuttgart, den Januar 1963
‚ADEN-WUÜRTTEMBERG Neues chlo
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An die
Oberfinanzdirektion Frrei  urg /Karlsruhe SCUCEgaATl
Betreiftf Steuerliche Behandlung der Ordensangehörigen, Diakonissen USW.

Nach dem FH-Urteil VvVom 14 1962 (BStBI. 1962 111 310) wird bei Ordens-
angehörigen, Diakonissen USW. 1mMm Fall der SOG. Gestellungsverträge, bei
Abschluß der maßgebenden erträge Zwischen dem en der Mutterhaus un
der Außenstation eın Dienstverhältnis des Ordensangehörigen uUSWwW. der uben-
tatıon nıck begründet. Soweit der undesfinanzhof iın dem Urteil VO 1951
(BSt. BL 1951 I1I1 73) unter erufung auf die wirtschaifitliche Betrachtungsweise un:
die für die Auslegung VO  - Vorschriften des Steuerrechts gebotene Typisierung
VO. anderen Grundsätzen qQuS  ge: ist, hat daran nıcı festgehalten. Eın


